
Hindernis und als eigenständigen Ehenichtig- soll Dieses ‚‚Mitwirkungsrecht‘“‘ unterscheidet
keitsgrund 198) Freilich könnte gerade die sich einerseıts VO: den Beispruchsrechten, ande-
Diskussion den Tatbestand ‚„‚Erfüllungsun- rerseıts VO  —; der umgekehrten Konstruktion der
vermögen‘””, die siıch keineswegs blo(ß uf den Mitwirkun eines Oberen bei Kechtshandlungen
mian sondern uch auf die Begründung un Untergeor neter, ennn In beiden Fällen T1 die
den In alt dieses Ehenichtigkeitsgrundes CI - Mitwirkung als ‚„Gegenüber‘ zutage. Das
streckte, Impulse tür eın Überdenken der her- ‚‚Mitwirkungsrecht”‘ habe ber seine ekklesiolo-
kömmlichen Naturrechtsauffassung liefern. gische Grundlage ım Partizipations- un 00pe-Linz Helmuth Pree rationsprinzip und brauche nicht, wıe twa Bei-

spruchsrechte, eigens eingeräumt werden,
sondern stehe dem Priesterrat kraft der WeiheKOTZULA STEPHAN, Der Priesterrat. Ekklesio- seiner Mitglieder und des VO ihnen ausgeübtenlogische Prinzipien und kanonistische Verwirkli-

chung. (Eine rechtstheologische Studie) (Erfur- presbyteralen Dienstes Es beinhalte das Ini-
ter Theologische tudien, 43) 360.) St_- tiatıvrecht (es Tag sıch, ob nicht uch das [1UI1-

Benno-V., Leipzig 19  S art mehr ın Ca  3 5008 statujerte ‚‚recıpere" In die-
SE INn verstanden werden könnte), das In-

unterniımmt CS, den Vo Vatikanum g - formationsrecht, das Konsultations- und das
schaffenen Priesterrat historisch, ekklesiologisch Mitentscheidungs- bzw. Beschlußrecht Was die
und kanonistisch j} betrachten, wobei ıhm
besonders um die Ermuittlun der ekklesiolo

Durchsetzbarkeit anlangt, annn einerseiıts der

r hinsichtlich
D’riesterra: reC! belangt werden, Wenn SeIN

schen Prinzipien des Konzi Handeln nicht dem Wohl der iözese entspricht,Priesterrates und ıl  3 deren Umsetzung ın die andererseits müßte der Priesterrat eın Beschwer-
kirchliche Rechtspraxis geht. Die geschichtlichen derecht ıne höhere nstanz haben, Zn der
Erscheinungsformen presbyteraler itwir- Bischof den KRat des Priesterrates zu Schaden
kungsgremien bei der Leitung der Diözese WEeTl- der lözese übergeht.den anhand einschlägiger lehrhafter Aussagenund kirchenrechtlicher Normen bis ıIn die Früh-

Im Gc ıst UT ersteres vorgesehen
can. 501 Teil behandelt die kanonisti-

eıt der Kırche zurückverfolgt eil Dabei ird sche Ausgestaltung des Priesterrates ın VOI-
Ul. gezeigt, wıe die zunächst selbstverständli- schiedenen nachkonziliaren Dokumenten des
che Mitwirkun des Presbyteriums ın der Lei- Apostolischen Stuhles und 1Im Schema e Po-
tung der (UOrts ırche 1m Mittelalter durch die pulo Dei“ VO  - 1977 kritisiert namentlich das
Ausbildung des Domkapitels den Rand g- Erlöschen des Priesterrates während der Sedis-
drängt wurde. Teil wendet sich den ekklesio- vakanz und die Bestellung der Mitglieder des
logischen Prinzipien des Priesterrates Z} wobei Konsultorenkollegs (ausschließliches Ernen-
ebenfalls auf die dem Vatikanum vorauslie- nungsrecht des Bischofs hne jede Beteiligunggenden Verhältnisbestimmungen VO  —; Bischof der diözesanen Presbyterschaft; 342{f.), des-
un Priester zurückgegriffen wird Die einschlä- gleichen die Nichtbeteiligung des Priesterrates
gıgen Lehren des {1 Vatikanums werden einer der Wahl des Diözesanbischofs
geNaUEN Analyse unterzogen, die eıt ber den S 356)Priesterrat sıch hinausgeht (Grundfragen der Obwohl das Schema un der CIC/1983
Kirchenverfassung und des kirchlichen mts- VOIINn Vt. N1IC! mehr verwertet werden konnten,verständnisses; Zuordnung VO  3 Bischof un hat seine Studie fundamentale Bedeutung ür die
Presbyter; Verhältnis VO Weihe un Jurisdik- einschlägigen Bestimmungen des Gesetz-
10N), dann das ekklesiologische un kir- buches, welche ja nicht zuletzt Frucht der konzi-
chenrechtliche Wesen des Presbyteriums Zzu CT - liaren Aussagen und der nachkonziliaren Dis-
äutern. Teil 11 analysiert die Konzeption des kussion sind Das Werk zeichnet sıch aus durch
DPriesterrates ın den Vorbereitungsdokumenten gründliche Analysen der Quellen, übersichtliche
7zu Vatikanum und In den verschiedenen Gliederung, klare Gedankenführung und Dik-
Einzelaussagen des Konzils (bes ın ‚„‚Presbytero- HOnN.

Ordinis 7u) Dabei wird klar, worın ekkle- INZ Helmuth Pree
siologisch die Vorrangstellung des Priesterrates
VOT den anderen diözesanen äten, remien
und Instanzen besteht. Fr hat als ‚vdena des Bi- GRUNDEL (He.), Recht und Sittlich-

keit (Studien Zzur theologischen Ethik, 10)schofs‘‘ die Funktion einer ‚‚repraesentatio gu- Universitätsverlag, Freiburg/Sch WEel17zbernativa”, wobei die Kepräsentation sowohl 1982 KartVerkörperung als uch e  etung des Presbyte-
TUumMS beinhaltet. Der vorliegende Band enthält die Referate, die

schlägt für die kanonistische Umsetzung der auf dem Kongreis der Moraltheologen und
konziliaren Konzeption des Priesterrates 1ne Sozialethiker 1979 ın München gehalten wurden.
kirchenrechtlich eue Rechtsform das VO  — Die ematik ‚Recht und Sittlichkeit‘ wird 11-
ihm enannte Mitwirkungsrecht“ terdisziplinär aufgerollit: Aus dem Blickwinkel

238 .} das der atsache Kechnung tragt, dafs der (Rechts-)Philoso hie, der Moral- un Fun-
der Priesterra N1IC! Aur konsultativ, sondern damentaltheologie, Kechtswissenschaft all-
kooperativ (freilich 1m Rahmen des Prinzips der gemeın und des Kirchenrechts 1Im besonderen.
COMMUNIO hıerarchica, derzufolge der Bischof 1C ZIUTr für die Kirchenrechtstheologie ZW
immer die Letztentscheidung hat) atıg werden Kirchenrechtstheorie, sondern uch für die all-
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Hindernis und als eigenständigen Ehenichtig­
keitsgrund (S. 198). Freilich könnte gerade die 
Diskussion um den Tatbestand „Erfüllungsun­
vermögen", die sich keineswegs bloß auf den 
Umfang, sondern auch auf die Begründung und 
den Inhalt dieses Ehenichtigkeitsgrundes er­
streckte, Impulse für ein Oberdenken der her­
kömmlichen Naturrechtsauffassung liefern . 
Linz He/11111//r Pree 

KOTZULA STEPHAN, Der Priesterral. Ekklesio­
logische Prinzipien und kanonistische Verwirkli­
chung. (Eine rechtstheologische Studie). (Erfur­
ter Theologische Studien, Bd. 43). (360.) St.­
Benne-V., Leipzig 1983. Kart. 
K. unternimmt es, den vom n. Vatikanum ge­
schaffenen Priesterrat historisch, ekklesiologisch 
und kanonistisch zu betrachten, wobei es ihm 
besonders um die Ermittlung der ekklesiologi­
schen Prinzipien des Konzils hinsichtlich des 
Priesterrates und um deren Umsetzung in die 
kirchliche Rechtspraxis geht. Die geschichtlichen 
Erscheinungsformen presbyteraler Mitwir­
kungsgremien bei der Leitung der Diözese wer­
den anhand einschlägiger lehrhafter Aussagen 
und kirchenrechtlicher Normen bis in die Früh­
zeit der Kirche zurückverfolgt (Te il Q. Dabei wird 
u. a. gezeigt, wie die zunächst selbstverständli­
che Mitwirkung des Presbyteriums in der Lei­
tung der Ortskirche im Mittelalter durch die 
Ausbildung des Domkapitels an den Rand ge­
d rängt wurde. Teil II wendet sich den ekklesio­
logischen Prinzipien des Priesterrates zu, wobei 
ebenfalls auf die dem II. Vatikanu m vorauslie­
genden Verhältnisbestimmungen von Bischof 
und Priester zurückgegriffen wird. Die ein schlä­
gigen Lehren des II. Vatikanums werden einer 
genauen Analyse unterzogen, die weit über den 
Priesterrat an sich hinausgeht (Grundfragen der 
Kirchenverfassung und des kirchlichen Amts­
verständnisses; Zuordnung von Bischof und 
Presbyter; Verhältnis von Weihe und Jurisdik­
tion), um dann das ekklesiologische und kir­
chenrechtliche Wesen des Presbyteriums zu er­
läutern. Teil 111 analysiert die Konzeption des 
Priesterrates in den Vorbereitungsdokumenten 
zum II. Vatikanum und in den verschiedenen 
Einzelaussagen des Konzils (bes. in „ Presbytero­
rum Ordinis 7"). Dabei wird klar, worin ekkle­
siologisch die Vorrangstellung des Priesterrates 
vor den anderen diözesanen Räten, Gremien 
und Instanzen besteht. Er hat als „Senat des Bi­
schofs" die Funktion einer „ repraesentatio gu­
bernativa", wobei die Repräsentation sowohl 
Verkörperung als auch Vertretung des Presbyte­
riums beinhaltet. 
K. schlägt für die kanonistische Umsetzung der 
konziliaren Konzeption des Priesterrates eine 
kirchenrechtlich neue Rechtsform vor: das von 
ihm so genannte „Mitwirkungsrecht" 
(5. 238 ff.), das der Tatsache Rechnung trägt, daß 
der Priesterrat nicht nur konsultativ, sondern 
kooperativ (freilich im Rahmen des Prinzips der 
comrnunio hierarch ica, derzufolge der Bischof 
immer die Letztentscheidung hat) tätig werden 

328 

soU. Dieses „Mitwirkungsrecht" unterscheidet 
sich einerseits von den Beispruchsrechten, ande­
rerseits von der umgekehrten Konstruktion der 
Mitwirkung eines Oberen bei Rechtshandlungen 
Untergeordneter, denn in beiden Fällen tritt die 
Mitwirkung als „Gegenüber" zutage. Das 
,,Mitwirkungsrecht" habe aber seine ekklesiolo­
gische Grundlage im Partizipations- und Koope­
rationsprinzip und brauche nicht, wie etwa Bei­
spruchsrechte, eigens eingeräumt zu werden, 
sondern stehe dem Prieste.rrat kraft der Weihe 
seiner Mitglieder und des von ihnen ausgeübten 
presbyteralen Dienstes zu. Es beinhalte das Ini­
tiativrecht (es fragt sich, ob nicht auch das nun­
mehr in can. 500 § 1 statuierte „ recipere" in die­
sem Sinn verstanden werden könnte), das In­
formationsrecht, das Konsultations- und das 
Mitentscheidungs- bzw. Beschlußrecht. Was die 
Durchsetzbarkeit anlangt, so kann einerseits der 
Priesterrat rech tlich belangt werden, wenn sein 
Handeln nicht dem Wohl der Diözese entspricht, 
andererseits müßte der Priesterrat ein Beschwer­
derecht an eine höhere Instanz haben, wenn der 
Bischof den Rat des Priesterrates zum Schaden 
der Diözese übergeht. 
Im neuen CIC ist nur ers teres vorgesehen 
(can. 501 § 3). Teil IV behandelt die kanonisti­
sche Ausgestaltung des Priesterrates in ver­
schiedenen nachkonziliaren Dokumenten des 
Apostolisch en Stuhles und im Schema „De Po­
pulo Dei" von 1977. K. kritisiert namentlich das 
Erlöschen des Priesterrates während der Sedis­
vakanz und die Bestellung der Mitglieder des 
Konsultorenkollegs (ausschli eßliches Ernen­
nungsrecht des Bischofs ohne jede Beteiligung 
der diözesanen Presbyterschaft; S. 342 f.), des­
gleichen die Nichtbeteiligung des Priesterrates 
an der Wahl des neuen Diözesanbischofs 
(5. 356). 
Obwohl das Schema ClC/1980 und der CIC/1983 
vom Vf. nicht mehr verwertet werden konnten, 
hat seine Studie fundamentale Bedeutung für die 
einschlägigen Bestimmungen des neuen Gesetz­
buches, welche ja nicht zuletzt Frucht der konzi­
liaren Aussagen und der nachkonziliaren Dis­
kussion sind. Das Werk zeichnet sich aus durch 
gründliche Analysen der Quellen, übersichtliche 
Gliederung, klare Gedankenführung und Dik­
tion. 
Linz He/111111/1 Pree 

GRUNDEL JOHANNES (Hg.), Recht und Silllich­
keit. (Studien zur theologischen Ethik, Bd. 10). 
(159.) Universitätsverlag, Freiburg/Schweiz 
1982. Kart. 

Der vorliegende Band enthält die Referate, die 
auf dem 19. Kongreß der Moraltheologen und 
Sozialethiker 1979 in München gehalten wurden. 
Die Thematik „Recht und Sittlichkeit" wird in­
terdisziplinär aufgerollt: Aus dem Blickwinkel 
der (Rechts-)Philosophie, der Moral- und Fun­
damentaltheologie, der Rech tswissenschaft all­
gemein und des Kirchenrechts im besonderen. 
Nicht nur für die Kirchenrechtstheologie bzw. 
Kirchenrechtstheorie, sondern auch für die all-



gemeıne Rechtstheorie und Rechtsphilosophie sınd keine Rechtsobjekte und können NIC
hält der Band ıne Fülle Von Anregungen und Seın  v 112) plädiert für einen Kückzug des
Denkanstößen bereit. Kirchenrechts aqus dem Bereich der persönlichenDen Ketfteraten des Kongresses wurde eın Beitrag Religiosität (Z. Fasten, Breviergebet). Ahnli-
VO  —; Mieth 7z7u TIThema 2  ecC und Sittlichkeit ches gelte für die Lehrgewalt, da „eıin Rechtsver-
ın theologisch-ethischer Sicht‘ angefügt SOWI1e hältnis, wodurch die Einsicht eiINes Menschen,

und Waäar ın Falle SEINE Einsicht ınıne kritische Zusammenfassung der Arbeits-
und Diskussionskreise der Tagung Wahrheiten, welche das Tiefste seiner Existenz

140-157) VO Auer. In einem kurzen An- berühren, einem anderen gehört und ZUT erfü-
hang 158 werden ‚„‚Thesen ZUuU!T Neugestal- BUuNg steht,” NnmOoO lich SEl 114) [Das Kir-
tung des kirchlichen Dienst- und schäftfti- chenrecht MUSSe SIC uch Zur Gänze us dem
gungsrechts”‘, wıe S1ie VO  j einem der Arbeits- forum internum zurückziehen. Dabei erhebt sich
kreise rstellt wurden, abgedruckt. treilich die rage: Kommt hier NIC die
Nun den einzelnen Beiträgen: Teichtweier gemeinschaftliche, kırchliche Dimension des Re-
versucht, ‚„‚das Spektrum der theologisch-ethi- ligiösen 7zu kurz (vgl. 32)? Zur rage der Be-
schen Diskussion VO  - ec und Sittlichkeit“‘“ ab- gründung des Kirchenrechts meınt ‚„‚Das
zustecken. In ‚‚Moral und ecCc Philosophische Evangelium enthält mehrere zentrale Kategori-Perspektive” behandelt Höffe zunächst die C die ine rechtliche Hermeneutik ordern und
wichtigsten Be riffe Von Ora und Recht, u  3 einen rechtlichen haben, wıe Neues Te-
ann die iedenen Bedeutungen des Ver-
hältnisses VO  — Moral und ec zu bestimmen.

stament, Neuer Bund, Rechtfertigung durch
Gnade, Söhne Gottes durch Adoption, Miterben

Seine thematischen Schwerpunkte sınd dabe:!i Christi, Christen als Gesandte, Christen als Zeu-
‚„‚Sittlichkeit und echt‘‘, wobei den sittli- HCN uUuSW. [Das sind alles Kechtsbegriffe, die ber
hen Begriff des Rechts geht, und ‚‚Moralität und N1IC Zzum Gesetzesrecht gehören sondern
echt”‘‘, wobe:i das Verhältnis Vo personaler und Zum institutionellen eC| Das Evangeliuminstitutioneller Sittlichkeit Zzur Sprache OMM: kündigt die Gnade als abe eiınes christli-

Kaufmann behandelt p  eC) und Sittlichkeit hen Standes an  . 123) Auer stellt hiezu die
aus rechtsphilosophischer Sicht‘“ em der Au- rage, ob dadurch nıcht der herkömmliche Kir-
tOr als Beispiele einige Strafurteile des Bundesge- chenrechtspositivismus durch iıne mystischerichtshofes heranzieht un das Problem des Selbsterhöhung des Kirchenrechts abgelöst und
Schwangerschaftsabbruchs ın seine Erörterun- das Kirchenrecht ideologisiert wird 148)
SCn miteinbezieht, weiıst nıcht zuletzt die em1- Mieth bietet ım Beitrag x  eCc und Sittlichkeit ın
ent praktische Bedeutung des Problembereichs theologisch-ethischer Sicht”“ grundlegende lar-
auf. Beachtung verdient SeINn orschlag auf An- stellungen. ecC und Sittlichkeit stehen zuenın-
erkennung eines SO ‚„„rechtsfreien Raumes‘ In ander ım Verhältnis der Analogie; ihre geme1n-
Fällen tragischer Not un In Konfliktsituationen, 5aINe Wurzel liegt ım en!  chen, sozialen und
twa 1m Fall des Klinikarztes, der einen VO  j wel vernünftigen Menschsein. Während ecCc die

sich rettenden Schwerverletzten sterben Sittlichkeit ur logischen Voraussetzung hat, ıst
lassen mufß, el 1Ur ber ıne Herz-Lun- das eC| seinerseıits für die Sittlichkeit empir1-gen-Maschine verfügt. Für Grenzsituationen sche Voraussetzung. Das ıst eın bedeutsamer,
dieser schlägt VOT, ‚‚auf 1ine Normierung” weiterführender Neuansatz. Gerade für das Kir-
zu verzichten und der (Gewissensentschei- chenrecht ergibt sich daraus die Anforderung: Es
dung des einzelnen Zzu überlassen, Was 1e7r mMu konkrete sittliche Freiheit ıIn der Kirche CI -
un sSe1 (> 65f.) Die weiıtere Diskussion wird möglichen!
klären haben, ob nıcht uch In solchen Fällen lınz Helmuth Pree
eine, wenngleich differenziertere, Güterabwä-
SUNg Platz greifen muliste, ınter Einbeziehung RCHENGESCH
aller sonstigen ın dieser Notsituation impizier-
ten Rechtsgüter (z die Familie, ür die der
Sterbende g ha UT Theologie Von JORG, Geschichte der Langobarden.
Sittlichkeit und echt‘ legt Gläßer einıge The- (Urban Taschenbücher, 339) Kohl-
5e171 V| Zum normatıven Ansatz einer Iheologie hammer Stuttgart 1982 art 16,-—.
des Sittlichen und des Rechts, Zur Erlösung als Spezialist ür die Geschichte der Langobar-
Konstitution des Subjekts Vo  - Sittlichkeit und den, legt hıermit eine solide Darstellung VOIL, dıe
Recht und schließlich ber den spezifisch christ- sich gerade bei den vielen Offenen Fragen durch
lichen Beitrag ZUrTr Problematik In einem Teil eroße Zurückhaltung und Vorsicht auszeichnet.
beschäftigt sich nıt der ‚„‚Theologie des Rechts Der Vertasser behauptet lieber ZUuU wen!] als ZU
und des kanonischen Kechts  0‘ ım besonderen. viel. kın starker Akzent wird auf die Be eutung
Hurzing geht der rage ‚‚Reichweite und renzen der Langobarden amı Zustandekommen des
des positiven Rechts ım Vergleich ur Sittlich- frühmittelalterlichen Europa gelegt. Es wird g-
keıit‘ ach Seine Thesen werden N1IC! auf uUuNge- zeigt, dafß ıhr Finfluß ın talien dazu beigetragen
teilte Zustimmung stoßen, können aber als Her- hat, die Halbinsel VOm byzantinischen Einfluf(ß
ausforderung das kirchliche Rechtsverständ- ach un nach befreien. Die ebenso wichtige
nıs NI1IC übergangen werden. ‚„UObjekt des kirchengeschichtliche Komponente des Auftre-
Rechts sınd Rechtsbeziehungen zwiıischen Men- tens der Langobarden wird ebenfalls behandelt,
schen. Religion der Gottesverehrung als solche ber NIC| el markant herausgearbeitet. 5Sprach-

3729

gemeine Rechtstheorie und Rechtsphilosophie 
hält der Band eine Fülle von Anregungen und 
Denkanstößen bereit. 
Den Referaten des Kongresses wurde ein Beitrag 
von D. Miel/J zum Thema „ Recht und Sittlichkeit 
in theologisch-ethischer Sicht" angefügt sowie 
eine kritische Zusammenfassung der Arbeits­
gruppen und Diskussionskreise der Tagung 
(S. 140-157) von A. Auer. In einem kurzen An­
hang (S. 158f.) werden „Thesen zur Neugestal­
tung des kirchlichen Dienst- und Beschäfti­
gungsrechts", wie sie von einem der Arbeits­
kreise erstellt wurden, abgedruckt. 
Nun zu den einzelnen Beiträgen: G. Teichhveier 
versucht, ,,das Spektrum der theologisch-ethi­
schen Diskussion von Recht und Sittlichkeit" ab­
zustecken. In „Moral und Recht: Philosophische 
Perspektive" behandelt 0 . Höfte zunächst die 
wichtigsten Begriffe von Moral und Recht, um 
dann die verschiedenen Bedeutungen des Ver­
hältnisses von Moral und Recht zu bestimmen. 
Seine thematischen Schwerpunkte sind dabei 
,,Sittlichkeit und Recht", wobei es um den sittli­
chen Begriff des Rechts geht, und „Moralität und 
Recht", wobei das Verhältnis von personaler und 
institutioneller Sittlichkeit zur Sprache kommt. 
A. Kaufmann behandelt „ Recht und Sittlichkeit 
aus rechtsphilosophischer Sicht" . Indem der Au­
tor als Beispiele einige Strafurteile des Bundesge­
richtshofes heranzieht und das Problem des 
Schwangerschaftsabbruchs in seine Erörterun­
gen miteinbezieht, weist er nicht zuletzt die emi­
nent praktische Bedeutung des Problembereichs 
auf. Beachtung verdient sein Vorschlag auf An­
erkennung eines sog. ,,rechtsfreien Raumes" in 
Fällen tragischer Not und in Konfliktsituationen, 
etwa im Fall des Klinikarztes, der einen von zwei 
an sich zu rettenden Schwerverletzten sterben 
lassen muß, weil er nur über eine Herz-Lun­
gen-Maschine verfügt. Für Grenzsituationen 
dieser Art schlägt K. vor, ,,auf eine Normierung" 
zu verzichten und es der Gewissensentschei­
dung des einzelnen zu überlassen, was hier zu 
tun sei (S. 65f.). Die weitere Diskussion wird zu 
klären haben, ob nicht auch in solchen Fällen 
eine, wenngleich differenziertere, Güterabwä­
gung Platz greifen müßte, unter Einbeziehung 
aller sonstigen in dieser Notsituation implizier­
ten Rechtsgüter (z. B. die Familie, für die der 
Sterbende zu sorgen hat). ,,Zur Theologie von 
Sittlichkeit und Recht" legt A. Gliißer einige The­
sen vor: Zum normativen Ansatz einer Theologie 
des Sittlichen und des Rechts, zur Erlösung als 
Konstitution des Subjekts von Sittlichkeit und 
Recht und schließlich über den spezifisch christ­
lichen Beitrag zur Proble matik. In einem 2. Teil 
beschäftigt er s ich mit der„ Theologie des Rechts 
und des kanonischen Rechts" im besonderen. P. 
H11izing geht der Frage „ Reichweite und Grenzen 
des positiven Rechts im Vergleich zur Sittlich­
keit'' nach. Seine Thesen werden nicht auf unge­
teilte Zustimmung stoßen, können aber als Her­
ausforderung an das kirchliche Rechtsverständ­
nis nicht übergangen werden. ,,Objekt des 
Rechts sind Rechtsbeziehungen zwischen Men­
schen. Religion oder Gottesverehrung als solche 

sind keine Rechtsobjekte und können es nicht 
sein." (S. 112). H. plädiert für einen Rückzug des 
Kirchenrechts aus dem Bereich der persönlichen 
Religiosität (z. B. Fasten, Breviergebet). Ähnli­
ches gelte für die Lehrgewalt, da „ein Rechtsver­
hältnis, wodurch die Einsicht eines Menschen, 
und zwar in unserem Falle seine Einsicht in 
Wahrheiten, welche das Tiefste seiner Existenz 
berühren, einem anderen gehört und zur Verfü­
gung s teht," unmöglich sei (5. 114). Das Kir­
chenrecht müsse sich auch zur Gänze aus dem 
forum intemum zurückziehen. Dabei erhebt sich 
freilich m. E. die Frage: Kommt hier nicht die 
gemeinschaftliche, kirchliche Dimension des Re­
ligiösen zu kurz (vgl. GS 32)? Zur Frage der Be­
gründung des Kirchenr echts meint H.: ,, Das 
Evangelium enthält mehrere zentrale Kategori­
en, die eine rechtliche Hermeneutik fordern und 
ein en rechtlichen Inhalt haben, wie: Neues Te­
stament, Neuer Bund, Rechtfertigung durch 
Gnade, Söhne Gottes durch Adoption, Miterben 
Christi, Christen als Gesandte, Christen als Zeu­
gen usw. Das sind alles Rechtsbegriffe, die aber 
nicht zu m Gesetzesrecht gehören ... , sondern 
zum institutionellen Recht. Das Evangelium 
kündigt die Gnade als Gabe eines neuen christli­
chen Standes an" (5. 123). A. Auer s tellt hiezu die 
Frage, ob dadurch nicht der herkömmliche Kir­
chenrechtspositivismus durch ein e mystische 
Selbsterhöhung des Kirchenrechts abgelöst und 
das Kirchenrecht ideologisiert wird (S. 148). D. 
Miet/1 bietet im Beitrag „ Recht und Sittlichkeit in 
theologisch-ethischer Sicht" grundlegende Klar­
stellungen. Recht und Sittlichkeit stehen zuein­
ander im Verhältnis der Analogie; ihre gemein­
same Wurzel liegt im endlichen, sozialen und 
vernünftigen Menschsein. Während Recht die 
Sittlichkeit zur logischen Voraussetzung hat, is t 
das Recht seinerseits für die Sittlichkeit empiri­
sche Voraussetzung. Das ist ein bedeutsamer, 
weiterführender Neuansatz. Gerade für das Kir­
chenrecht ergibt sich daraus die Anforderung: Es 
muß konkrete sittliche Freiheit in der Kirche er­
möglichen! 
Linz He/11111/11 Pree 

KI RCH ENG ESC H IC H T E 

JARNUT JORG, Gesc/ric/rte der Langobarden. 
(Urban Taschenbücher, Bd. 339). (163.) Kohl­
hammer Stuttgart 1982. Karl. DM 16,-. 

J. , Spezialist fü r die Geschichte der Langobar­
den, legt hiermit eine solide Darstellung vor, die 
sich gerade bei den vielen offenen Fragen durch 
große Zurückhaltung und Vorsicht auszeichnet. 
Der Verfasser behauptet lieber zu wenig als zu 
viel. Ein starker Akzent wird auf die Bedeutung 
der Langobarden am Zustandekommen des 
frühmittelalterlichen Europa gelegt. Es wird ge­
zeigt, daß ihr Einfluß in Italien dazu beigetragen 
hat, die Halbinsel vom byzantinischen Einfluß 
nach und nach zu befreien. Die ebenso wichtige 
kirchengeschichtliche Komponente des Auftre­
tens der Langobarden wird ebenfalls behandelt, 
aber nicht so markant herausgearbeitet. Sprach-
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